
tragsgerichts — SVG-VO — vom 18. April 1963 (GBl. II 
S. 293)/*/ die Parteien — eine sozialistische Genos
senschaft und ein Betrieb mit staatlicher Beteiligung — 
der Zuständigkeit des Vertragsgerichts unterliegen, 
wenn es- sich um vermögensrechtliche Streitigkeiten 
handelt. Diese Zuständigkeitsregelung gilt nur dann 
nicht, wenn durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist.

Gemäß § 3 GVG entscheiden die Gerichte alle Zivil
sachen, soweit in den gesetzlichen Bestimmungen nicht 
die Zuständigkeit anderer Staatsorgane begründet ist. 
Die Zulässigkeit des Gerichtswegs ist vom Gericht in 
jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen zu 
prüfen.

Zweifellos handelt es sich bei dem mit der Klage 
geltend gemachten Anspruch um einen vermögens
rechtlichen Schadenersatzanspruch aus § 17 des Ge
setzes über den Schutz, die Nutzung und die Instand
haltung der Gewässer und den Schutz vor Hochwasser
gefahren — Wassergesetz — vom 17. April 1963 (GBl. I 
S. 77), worüber die Zivilgerichte nach § 3 GVG zu ent
scheiden hätten.

Aus § 14 Abs. 1 SVG-VO folgt aber, daß die Zivilge
richte in Streitigkeiten mit vermögensrechtlichem 
Charakter nicht zuständig sind, wenn — wie im vorlie
genden Fall — die Parteien der Zuständigkeit des 
Staatlichen Vertragsgerichts unterliegen. § 14 Abs. 1 
SVG-VO läßt eine Ausnahme nur dort zu, wo es das 
Gesetz ausdrücklich bestimmt.

Die Klägerin sieht eine solche Ausnahme in § 26 der 1. 
DVO zum Wassergesetz von 17. April 1963 (GBl. II 
S. 281). Hier wird bestimmt, daß über Schadenersatzan
sprüche aus § 17 Wassergesetz die Gerichte entschei
den.

Diese Bestimmung kann aber nur im Zusammenhang 
mit der sonstigen Zuständigkeitsregelung im Wasser
gesetz und der 1. DVO zum Wassergesetz richtig ver
standen und ausgelegt werden. Sowohl das Wasserge
setz (§§ 44 ff.) als auch die 1. DVO (§ 68) legen eindeutig 
fest, daß für alle Fragen und Streitigkeiten aus den 
wasserrechtlichen Bestimmungen die örtlichen Organe 
bzw. die mit Wasserangelegenheiten befaßten Ein
richtungen zuständig sind. Damit wird der Gerichts
weg für solche Fragen und Streitigkeiten ausdrücklich 
ausgeschlossen. Nur § 26 der 1. DVO bringt für die 
Entscheidung über Schadenersatzansprüche, die auf 
§ 17 Wassergesetz beruhen, eine abweichende Regelung. 
Diese kann aber nur so verstanden werden, daß über 
Schadenersatzansprüche die Zuständigkeit der im 
Wassergesetz genannten staatlichen Organe ausge
schlossen und die Zuständigkeit derjenigen Organe 
begründet wird, die sonst über die vermögensrecht
lichen Ansprüche zwischen den Parteien zu entscheiden 
haben. Das ist aber das Staatliche Vertragsgericht, 
wenn die Parteien — wie im vorliegenden Verfahren 
— im allgemeinen dessen Zuständigkeit unterliegen. Es 
gibt keine Gründe, die Zuständigkeit des Staatlichen 
Vertragsgerichts bei einem Schadenersatzanspruch 
nach § 17 Wassergesetz zu verneinen, wenn es in allen 
anderen vermögensrechtlichen Streitigkeiten zwischen 
den Parteien zuständig ist.

Aus diesen Gründen war daher festzustellen, daß der 
Gerichtsweg für das vorliegende Verfahren nicht zu
lässig ist, weil die Parteien der Zuständigkeit des 
Staatlichen Vertragsgerichts unterliegen.

/*/ Die ѴО ist inzwischen neugetaßt worden; vgl. 2. VO zur 
Änderung der VO über die Aufgaben und die Arbeitsweise des 
Staatlichen Vertragsgerichts vom 12. März 1970 (GBl. П S. 205) 
und die Bekanntmachung der Neufassung (GBl. II S. 209). Hin
sichtlich der Zuständigkeitsregelung hat sich jedoch nichts ge
ändert.
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